
STADT HEIDENAU
- Der Bürgermeister - Heidenau, 30.04.2024

Abstimmungsergebnis:

Gremium (Beratungsfolge) 1. 2.

Anwesend

JA-Stimmen

NEIN-Stimmen

Enthaltungen

zugestimmt   
abgelehnt   
zurückgestellt   
Weiterleitung ohne Beschluss   

Schriftführer (Unterschrift)

Betreff:

Grundsatzbeschluss - Ausstattung Arbeitsplatzcomputer in der Stadtverwaltung

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Heidenau beschließt,

1. die Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung Heidenau an den Standorten Dresdner Straße 47,
von-Stephan-Straße 4, Weststraße 30 in 01809 Heidenau mit modernen digitalen und
mobilen Endgeräten auszustatten und die Präsentationstechnik im Ratssaal zu erneuern,

2. die Mittelbereitstellung i. H. v. insgesamt 235.000 € im Jahr 2024 zu Lasten der im
folgenden Buchungsstellen
• 11.15.06.10-090700-00003 - Leistungen ADV / Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ADV-
Arbeitsplätze

• 11.15.06.10-425300 – Leistungen ADV / Erwerb v. bewegl. Gegenständen < 800 €
• 11.14.02.10-090700-00002 – Allgemeinde Verwaltung / Betriebs- u.
Geschäftsausstattung/Ersatz Bürotechnik

sowie als über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung aus dem Budget 10,
3. den Bürgermeister zu ermächtigen, das Vergabeverfahren für die Ausstattung einzuleiten.

Beschlussvorlage Nr.

046/2024
Dez/Amt: I / 20.

Bearbeiter: Fr. Meißner

Status: öffentlich

Beteiligte Bereiche:
I., II., 32., 40.

Beratungsfolge Status Termin Behandlung

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 14.05.20
24

Vorberatung

Stadtrat öffentlich 30.05.20
24

Beschlussfassu
ng
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Finanzielle Auswirkungen:

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Die Mittelbereitstellung i. H. v. insgesamt rd. 235.000 € erfolgt auf Grundlage von
Markterkundungen.

Die Maßnahme war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung in diesem Umfang nicht
bekannt. Die Mittelbereitstellung erfolgt aus den genannten Buchungsstellen und über/-bzw.
außerplanmäßig über die Deckung aus den eingesparten Haushaltsmitteln des Budgets 10.

Die Folgeaufwendungen (Abschreibungen) können aktuell nicht beziffert werden, da eine
abschließende Aufteilung der Kosten (nicht-investiv bzw. investiv Abschreibungen) erst mit
dem Ausschreibungsergebnis erfolgen kann.

Erläuterung:

1. Die technische Ausstattung der Arbeitsplätze der Stadtverwaltung erfordert eine
Erneuerung.
Durch Einführung zukunftsorientierter moderner Technik sind die Funktionalitäten wie zum
Beispiel Videokonferenz vom eigenen Arbeitsplatz mit verschiedenen Teilnehmern der
Stadtverwaltung und mit Externen künftig jederzeit möglich.
Dazu ist eine einheitliche Ausstattung für alle Büroarbeitsplätze zu wählen, die den
aktuellen technischen Gegebenheiten entspricht, um zukunftsorientierte, attraktive, flexible
Grundlagen zu schaffen.

Die im Ratssaal vorhandene Präsentationstechnik (Beschaffung 2013) entspricht nicht
mehr den technischen und qualitativen Anforderungen und ist ebenfalls zu erneuern.

2. Die Ausstattung der Arbeitsplätze der Stadtverwaltung in einem Rutsch ermöglicht die
Vereinheitlichung und damit Austauschbarkeit der technischen Arbeitsmittel. Zum Beispiel
bei Veränderung von Aufgabenbereichen oder personellen Veränderungen kann flexibel
reagiert werden.

Außerdem besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit von Inanspruchnahme von

Auswirkungen auf den Haushalt HH-Jahr: 2024

Buchungsstelle :

Beträge in €

 Mittel stehen haushaltsseitig
zur Verfügung

71.400 € - 11.15.06.10-090700-00003
35.700 € - 11.15.06.10-425300
25.000 € - 11.14.02.10-090700-00002

 Mittelbedarf 102.900 € Bereitstellung durch Budget 10

Folgeaufwand (jährlich)

 davon Sachkosten

 davon Personalkosten

Folgeertrag (jährlich)
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Rabattstaffelungen, die eine Kostenersparnis für den insgesamt zu betrachtenden
Investitionszeitraum darstellt.
Die technischen Lebenszyklen der Arbeitsplatzcomputer sind erreicht bzw. werden 2025
erreicht. Die Erneuerung der Arbeitsplatzcomputer insgesamt ist somit gerechtfertigt.
Es ist Technik der Business Class in mittlerer Ausstattung zu wählen.

3. Für die Beschaffung ist ein entsprechendes Ausschreibungsverfahren durch die
Verwaltung zu veranlassen.

Anlagen: keine

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des
Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der
Vorlage trägt eine Unterschrift!


